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Totalrevisionen der Rohrleitungssicherheitsverordnung und der Safeguards-

verordnung sowie weitere Verordnungsänderungen im Bereich des BFE mit 

Inkrafttreten am 1. Juli 2021 

Stellungnahme des Auto Gewerbe Verband Schweiz (AGVS) 

 

Sehr geehrter Frau Bundespräsidentin 

Sehr geehrte Damen und Herren  

 

Der Auto Gewerbe Verband Schweiz (AGVS) vertritt seit 1927 die Interessen von heute rund 

4’000 Garagenbetrieben in der Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein.  
 

Der Strassenverkehr ist im Speziellen von der Teilrevision der Energieeffizienzverordnung 

(EnEV) betroffen; entsprechend konzentriert sich unsere Stellungnahme auf diese Verord-

nungsänderung. 

 

Mit der Teilrevision kontrolliert das Bundesamt für Energie (BFE) weiterhin auf Basis des 

Art. 14 Abs. 1 EnEV, ob die in Verkehr gebrachten oder abgegebenen serienmässig herge-

stellten Fahrzeuge sowie deren serienmässig hergestellte Bestandteile den Vorschriften der 

EnEV entsprechen. Dazu führt das BFE wie bis anhin Stichproben durch und verfolgt begrün-

dete Hinweise, wonach Vorschriften dieser Verordnung nicht eingehalten werden. Nach wie 

vor kann das BFE geeignete Massnahmen verfügen, wenn diese Kontrolle ergibt, dass Vor-

schriften der EnEV verletzt werden. 

 

Mit der Teilrevision wird jetzt im Wesentlichen Art. 15 «Anordnung von Konformitätsüberprü-

fungen bei Anlagen und Geräten» aufgehoben und zum Teil in den bestehenden Art. 14 über-

führt. Art. 15, der aufgehoben werden soll, präzisiert insbesondere in seinem Abs. 3, dass die 

Person, welche die Anlagen oder Geräte in Verkehr gebracht oder abgegeben hat, wenn diese 

den Anforderungen der EnEV gemäss der Konformitätsüberprüfung nicht entsprechen, die im 

Rahmen der Überprüfung entstandenen Kosten zu tragen hat.  
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Dabei werden die Fahrzeuge explizit nicht genannt, sondern man spricht nur von Anlagen und 

Geräten. Neu sollen die im Rahmen der Kontrolle gemäss Art. 14 entstandenen Kosten auf 

die Person, die die Anlagen, Geräte und nun auch die Fahrzeuge – welche den Anforderungen 

der Verordnung nicht mehr entsprechen – in Verkehr gebracht oder abgegeben hat, überwälzt 

werden. 

 

AKTUELL NEU 

Art. 14 Kontrolle und Massnahmen 
[…] 
2 Es kann im Rahmen der Kontrolltätigkeit 
insbesondere: 
a. von den Herstellern, Importeuren und 
Händlern den Zugang zu den Unterlagen 
und Informationen verlangen, die für die 
Kontrolle erforderlich sind; 
b. die Grundstücke, Gebäude, Betriebe, 
Räume, Anlagen und sonstige Infrastruktu-
ren während der üblichen Arbeitszeit betre-
ten. 
 
 
 
 
 
 
3 Ergibt die Kontrolle, dass Vorschriften die-
ser Verordnung verletzt sind, so verfügt das 
BFE die geeigneten Massnahmen. Es kann 
insbesondere: 
a. das Inverkehrbringen und das Abgeben ei-
ner Anlage, eines Fahrzeugs oder eines Ge-
rätes oder eines Bestandteils davon verbie-
ten; 
b. die Behebung der Verletzung, den Rück-
ruf, die Beschlagnahme und die Einziehung 
einer Anlage, eines Fahrzeugs oder eines 
Gerätes oder eines Bestandteils davon ver-
fügen; 
c. die von ihm getroffenen Massnahmen ver-
öffentlichen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 14 Kontrolle und Massnahmen 
[…] 
2 Es kann im Rahmen der Kontrolltätigkeit 
insbesondere: 
a. von den Herstellern, Importeuren und 
Händlern den Zugang zu den Unterlagen 
und Informationen verlangen, die für die 
Kontrolle erforderlich sind; 
b. die Grundstücke, Gebäude, Betriebe, 
Räume, Anlagen und sonstige Infrastruktu-
ren während der üblichen Arbeitszeit betre-
ten. 
c. für Anlagen und Geräte eine energie-
technische Überprüfung (Konformitäts-
überprüfung) anordnen. Die Hersteller, 
Importeure und Händler müssen die dazu 
erforderlichen Anlagen und Geräte dem 
BFE unentgeltlich zur Verfügung stellen. 
 
3 Ergibt die Kontrolle, dass Vorschriften die-
ser Verordnung verletzt sind, so verfügt das 
BFE die geeigneten Massnahmen. Es kann 
insbesondere: 
a. das Inverkehrbringen und das Abgeben ei-
ner Anlage, eines Fahrzeugs oder eines Ge-
rätes oder eines Bestandteils davon verbie-
ten; 
b. die Behebung der Verletzung, den Rück-
ruf, die Beschlagnahme und die Einziehung 
einer Anlage, eines Fahrzeugs oder eines 
Gerätes oder eines Bestandteils davon ver-
fügen; 
c. die von ihm getroffenen Massnahmen ver-
öffentlichen. 
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Art. 15 Anordnung von Konformitätsüberprü-
fungen bei Anlagen und Geräten 
 
1 Das BFE kann im Rahmen der Kontrolle 
nach Artikel 14 eine energietechnische Über-
prüfung (Konformitätsüberprüfung) anord-
nen, insbesondere wenn: 
a. die verlangten Unterlagen und Informatio-
nen innerhalb der vom BFE festgesetzten 
Frist nicht oder nicht vollständig vorliegen; 
b. aus dem Nachweis nach den Artikeln 7 
und 8 nicht hinreichend hervorgeht, dass die 
Anlagen oder Geräte den Anforderungen 
dieser Verordnung entsprechen; 
c. Zweifel bestehen, ob die Anlagen oder Ge-
räte mit den eingereichten Unterlagen über-
einstimmen oder sonstige Zweifel an der 
Richtigkeit der eingereichten Unterlagen be-
stehen. 
 
2 Die Hersteller, Importeure und Händler 
müssen die dazu erforderlichen Anlagen und 
Geräte dem BFE unentgeltlich zur Verfügung 
stellen. 
 
3 Ergibt die Konformitätsüberprüfung, dass 
die Anlagen oder Geräte den Anforderungen 
dieser Verordnung nicht entsprechen, so 
trägt die Person, die diese in Verkehr ge-
bracht oder abgegeben hat, die im Rahmen 
der Überprüfung entstandenen Kosten. 

4 Ergibt die Kontrolle, dass die Anlagen, 
Fahrzeuge und Geräte den Anforderun-
gen dieser Verordnung nicht entspre-
chen, so trägt die Person, die diese in 
Verkehr gebracht oder abgegeben hat, 
die im Rahmen der Kontrolle entstande-
nen Kosten. 
 
Art. 15 Aufgehoben 

 

Dies entspricht einer Verschlechterung der heutigen Situation. Der Fahrzeugimporteur lässt 

heute die Fahrzeuge nach Treu und Glauben vom Bundesamt für Strassen (ASTRA) geneh-

migen. Das ASTRA genehmigt die Fahrzeuge ebenfalls nach Treu und Glauben (keine physi-

schen Prüfungen, lediglich Sichtung der Papiere). Der Garagist bzw. der Verkäufer verkauft 

das Fahrzeug ebenfalls nach Treu und Glauben. Gegenüber dem Strassenverkehrsamt ist der 

Endkunde der Inverkehrbringende. Er gibt dem Garagisten den Auftrag, das Fahrzeug zum 

Verkehr zuzulassen 
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Uns ist unverständlich, wieso diese Unterscheidung zwischen «Anlagen und Geräten» sowie 

«Anlagen, Fahrzeugen und Geräten», die seit Einführung der EnEV Ende 2017 besteht, in 

diesem Punkt aufgehoben werden soll. Die Konformitätsüberprüfung bezieht sich auch nach 

der Teilrevision nur auf «Anlagen und Geräte».  

 

 

Hingegen sollen neu die im Rahmen der Überprüfung entstandenen Kosten bei negativem 

Kontrollergebnis (und nicht bloss wie bisher für die Konformitätsüberprüfung) immer zu Lasten 

der Inverkehrbringer gehen. Mit diesem Hintergrund stellen wir auch die Erläuterungen zu die-

ser Teilrevision in Frage, die meint, dass damit «keine Auswirkungen auf die Wirtschaft, Um-

welt und die Gesellschaft» entstehen würden. 

 

Dementsprechend fordern wir die Beibehaltung des Status Quo, indem nur die Kosten für 

Konformitätsüberprüfungen bei Anlagen und Geräten (ohne Fahrzeuge) bei negativem Er-

gebnis von den Inverkehrbringern zu tragen sind und nicht die Kosten für Kontrollen von al-

len drei Gruppen (Anlagen, Geräte und Fahrzeuge). 

 

Wir danken Ihnen, sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren, für die 

Kenntnisnahme unserer Stellungnahme und die Berücksichtigung unserer Anliegen. Bei Fra-

gen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 
 
Freundliche Grüsse 

Auto Gewerbe Verband Schweiz (AGVS) 

 

  

 

  

Urs Wernli 

Zentralpräsident 

Olivier Maeder 

Mitglied der Geschäftsleitung 

  

 


